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Bestuhlungspläne für das Viernheimer Bürgerhaus 
 

 
Eine Überbesetzung ist verboten. Die maximale Nutzung ergibt sich aus den vom Kreis Bergstraße genehmigten Bestuhlungsplänen. 
Eine Abweichung von den Plänen ist nur insoweit zulässig, dass Tische und/oder Stühle - nach Rücksprache mit den Hausmeistern - weggenommen 
werden. 
Bei solchen Veränderungen sind aber die Bestimmungen der Versammlungsstätten-Richtlinien zu beachten. 

 
Sitzplätze 

 
Reihe 

A 
 

 
Reihe 

B 

 
Bankett 

A 
 

 
Bankett 

B 

 
Bankett 

C 

 
Bankett 

D 

 
Bankett 

E 

 
Bankett 

F 

 
Bankett 

G 

 
Bankett 

H 

 
Aus-

stellung 

 
Tagung 

A 

 
Tagung 

B 

 
Fläche 

 
Großer 

Saal 
 

 
576 

  
504 

 
Nur in 

Verbindung 
mit Kleinem 

Saal 

 
384 

 
Nur in  

Verbindung 
mit Kleinem 

Saal 

 
312 

 
384 

 
300 

 
300 

 
99 

Tische 

 
330 

 594 m2 

 
Kleiner 

Saal 
 

 
 

 
269 

 
222 

 
Nur in 

Verbindung 
mit 

Großem 
Saal 

 
192 

 
Nur in  

Verbindung 
mit 

Großem 
Saal 

 
108 

   
100 

 
41 

Tische 

  
132 

243 m2 
 

 
Beide 
Säle 

 

 
 

  
726 

 
576 

 
576 

 
524 

 
420 

 
384 

 
 

 
400 

 
140 

Tische 

  837 m2 

 
Empore 
(keine 

Tische) 
 

 
125 

  
125 

 
125 

 
125 

 
125 

 
125 

 
125 

 
125 

 
125 

  
125 

 107 m2 

 
Foyer 

 

 
Nutzung 

nach 
Absprache 

 
Nutzung 

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung 

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung 

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

 
Nutzung  

nach 
Absprache 

195 m2 

 
Maximale 

Zahl 
 

 
701 

 

 
269 

 
851 

 
701 

 
701 

 
649 

 
545 

 
509 

 
425 

 
525 

 
140 

Tische 

 
455 

 
132 

 
1.139 m2 




























